
 

 

Bekanntmachung 
 

XI. Nachtragssatzung 
zur Beitrags- und Gebührensatzung zur Satzung über den Anschluss  

über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage – Wasserlei-
tung – und die Abgabe von Wasser – öffentliche Wasserversorgung 

vom 17.09.2013 
 
 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 S. 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 
28.02.2003 (GVOBl. 2003, S. 57), des § 1 Abs. 1 Kommunalabgabengesetzes des 
Landes Schleswig-Holstein (KAG), § 2 Abs. 1 KAG, § 4 KAG, § 6 Abs. 1-7 KAG sowie § 
8 Abs. 1-7 und 9 KAG vom 10.01.2005 (GVOBl. 2005, S. 27 in der jeweils geltenden 
Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 10.12.2024 fol-
gende XI. Nachtragssatzung beschlossen: 
 

 
Artikel 1 

 
§ 4 wird wie folgt geändert: 
 
(1) Der Beitrag für die Wasserversorgung wird als nutzungsbezogener Flächenbeitrag 

erhoben. 

(2) Bei der Ermittlung des nutzungsbezogenen Flächenbeitrages werden für das erste 

Vollgeschoss 100% und für jedes weitere Vollgeschoss 25% der Grundstücksfläche 

in Ansatz gebracht (Vollgeschossmaßstab). Als Vollgeschoss gelten alle Geschos-

se, die nach landesrechtlichen Vorschriften Vollgeschosse sind. Ist eine Geschoss-

zahl wegen der Besonderheiten des Bauwerks nicht feststellbar, werden bei indust-

riell genutzten Grundstücken je angefangene 3,50 m und bei allen in anderer Weise 

baulich oder gewerblich genutzten Grundstücken je angefangene 2,40 m Höhe des 

Bauwerks als ein Vollgeschoss gerechnet. 

(3) Als Grundstücksfläche nach Abs. 2 gilt  

a) bei Grundstücken, die im Bereich eines Bebauungsplanes liegen, die gesamte 

Fläche, wenn für das Grundstück im Bebauungsplan bauliche oder gewerbliche 

Nutzung festgesetzt ist, 

b) bei Grundstücken, die über die Grenzen des Bebauungsplanes hinausreichen, 

die Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, wenn für diese darin bauliche oder 

gewerbliche Nutzung festgesetzt ist,  

c) bei Grundstücken, für die kein Bebauungsplan besteht und die innerhalb eines im 

Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 34 BauGB), die Gesamtfläche des 

Grundstückes, höchstens jedoch die Fläche, die durch eine Satzung nach § 34 

(4) BauGB erfasst wird, ansonsten die Fläche zwischen der jeweiligen Straßen-

grenze und einer im Abstand von 45 m dazu verlaufenden Parallelen; bei 

Grundstücken, die nicht an eine Straße angrenzen oder nur durch einen zum 

Grundstück gehörenden Weg mit einer Straße verbunden sind, die Fläche zwi-



 

 

schen der der Straße zugewandten Grundstücksseite und einer im Abstand von 

45 m dazu verlaufenden Parallelen, 

d) bei Grundstücken, die über die sich nach den Buchstaben a) - c) ergebenden 

Grenzen hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der 

jeweiligen Straßengrenze bzw. im Falle von Buchstabe c) der der Straße zuge-

wandten Grundstücksseite und einer Parallelen hierzu, die in einer Tiefe verläuft, 

die der übergreifenden Bebauung oder gewerblichen Nutzung entspricht, 

e) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan sonstige Nutzung ohne oder mit nur 

untergeordneter Bebauung festgesetzt ist, oder die innerhalb eines im Zusam-

menhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden (z. B. 

Schwimmbäder und Festplätze - nicht aber Sportplätze und Friedhöfe), 75 % der 

Grundstücksfläche, bei Campingplätzen jedoch 100 % der Grundstücksfläche,  

f) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nutzung als Sportplatz oder als 

Friedhof festgesetzt ist, oder die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten 

Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden, die Grundfläche der an 

die Wasserversorgungsanlage angeschlossenen Baulichkeiten, geteilt durch die 

Grundflächenzahl GRZ 0,2. Die so ermittelte Fläche wird diesen Baulichkeiten 

dergestalt zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den 

Außenwänden der Baulichkeiten verlaufen, wobei bei einer Überschreitung der 

Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung eine gleichmäßige Flächenergän-

zung auf dem Grundstück erfolgt, 

g) bei bebauten Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB) die Grundfläche der 

an die Wasserversorgungsanlage angeschlossenen Baulichkeiten, geteilt durch 

die GRZ 0,2. Die so ermittelte Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt zuge-

ordnet, dass ihre Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den Außenwänden 

der Baulichkeiten verlaufen, wobei bei einer Überschreitung der Grundstücks-

grenze durch diese Zuordnung eine gleichmäßige Flächenergänzung auf dem 

Grundstück erfolgt, 

h) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB), für die durch Planfeststellung 

eine der baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen ist (z. B. Abfall-

deponie), die Fläche des Grundstücks, auf die sich die Planfeststellung bezieht.  

Bei bebauten Grundstücken gem. Satz 1 Buchst. a) bis d), bei denen der nicht 
bebaute Teil der Grundstücksfläche wesentlich größer ist als bei dem Durch-
schnitt der bebauten Grundstücke im Satzungsgebiet, wird die nach § 4 (2) zu 
berücksichtigende Grundstücksfläche auf das 1,5fache der Grundstücke im Sin-
ne von § 19(4) BauNVO begrenzt, wenn die nicht bebaute Grundstücksfläche 
0,5fache der Grundfläche übersteigt. In allen anderen Fällen wird die Grund-
stücksfläche gem. Satz 1 Buchst. a) bis d) der Beitragsbemessung zugrunde ge-
legt. Die Grundflächen von Gebäuden und selbständigen Gebäudeteilen, die 
nach Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an die Einrichtung haben 
oder nicht angeschlossen werden dürfen, rechnen nicht zur Grundfläche im Sin-
ne von Satz 2; das gilt auch für die Grundfläche von Gebäuden oder selbständi-
gen Gebäudeteilen, die tatsächlich angeschlossen sind. 
 



 

 

(4) Als Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 2 gilt. 

a) soweit ein Bebauungsplan besteht, die darin festgesetzte höchstzulässige Zahl 

der Vollgeschosse,  

b) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Zahl der Vollgeschosse nicht 

festgesetzt, sondern nur eine Baumassenzahl oder nur die Höhe der baulichen 

Anlagen angegeben ist, die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl 

bzw. die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe, wobei Bruchzahlen 

über 0,5 auf volle Zahlen aufgerundet werden. Bruchzahlen bis 0,5 finden keine 

Berücksichtigung, 

c) die Zahl der tatsächlich vorhandenen oder sich durch Umrechnung ergebenden 

Vollgeschosse, wenn aufgrund der tatsächlich vorhandenen Bebauung die Zahl 

der Vollgeschosse nach Buchst a) oder die Baumassenzahl bzw. die Gebäude-

höhe nach Buchst b) überschritten werden, 

d) soweit kein Bebauungsplan besteht oder in dem Bebauungsplan weder die Zahl 

der Vollgeschosse noch die Baumassenzahl bzw. die Gebäudehöhe bestimmt 

sind, 

aa. bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollge-

schosse,  

bb. bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der in der näheren 

Umgebung überwiegend vorhandenen Vollgeschosse, 

cc. bei Grundstücken, die mit einem Kirchengebäude bebaut sind, die Zahl von 

einem Vollgeschoss, 

e) bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dür-

fen, die Zahl von einem Vollgeschoss, 

f) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan sonstige Nutzung festgesetzt ist 

oder die außerhalb von Bebauungsplangebieten tatsächlich so genutzt werden 

(z. B. Sport-, Fest- und Campingplätze, Schwimmbäder, Friedhöfe) wird ein Voll-

geschoss angesetzt, 

g) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB), für die durch Planfeststel-

lungs-beschluss eine der baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen 

ist, wird – bezogen auf die Fläche nach Abs. 3 Buchst. h) - ein Vollgeschoss an-

gesetzt. Bei der Ermittlung der für die Festsetzung der Beitragshöhe geltenden 

Zahl der Vollgeschosse bleiben in den Fällen der Buchstaben a) - d) aa) Gebäu-

de oder selbständige Gebäudeteile, die nach Art ihrer Nutzung keinen Bedarf 

nach Anschluss an die Wasserversorgung haben oder nicht angeschlossen wer-

den dürfen, unberücksichtigt. Dies gilt jedoch nicht für Gebäude oder Gebäude-

teile, die tatsächlich angeschlossen sind.  

(5) Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich einer Satzung nach § 4 (4) liegen, sind 

zur Ermittlung der Beitragsflächen die Vorschriften entsprechend anzuwenden, wie 

sie bestehen für 



 

 

a) Bebauungsplangebiete, wenn in der Satzung Bestimmungen über das zulässige 

Nutzungsmaß getroffen sind, 

b) die im Zusammenhang bebauten Ortsteile, wenn die Satzung keine Bestimmung 

über das zulässige Nutzungsmaß enthält. 

 
(6) Der Beitragssatz für die Herstellung der Wasserversorgungsanlagen beträgt 6,40 

EUR je m² beitragspflichtiger Fläche. 
 

(7) Der in Absatz 6 genannte Betrag ist ein Nettobetrag. Daneben wird die nach gesetz-
lichen Vorschriften evtl. zu entrichtende Umsatzsteuer erhoben.  

 
 
 

Artikel 2 
 
§ 9 Abs. 1 und 2 werden wie folgt geändert: 
 
(1) Die monatliche Grundgebühr, bestehend aus der allgemeinen Grundgebühr sowie 

der Grundgebühr für die Verwendung von Wasserzählern beträgt 
 
für Q3_4          8,12 €  
 
für Q3_10        8,29 €  
 
für Q3_16        9,58 €  
 
für Q3_63       32,43 €  
 
für Q3_63V    45,39 €  
 
für Q3_100V  81,54 €  
 
 
(2) Die Verbrauchsgebühr berechnet sich bei Grundstücken mit Wasserzählern nach 

der durch die Wasserzähler entnommenen Wassermenge, im Falle des § 20 Abs. 1 
Satz 2 der Wasserversorgungssatzung nach der rechnerisch ermittelten bzw. ge-
schätzten Wasserentnahme. Sie beträgt 1,64 €/m³. 

 
 
 

Artikel 3 
 
Diese XI. Nachtragssatzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft. 
 
 
Glücksburg, den 11.12.2024              Gez. 
          Kristina Franke 
      LS    Bürgermeisterin 
 
 
 


